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Â 

Im Namen des Volkes

Â 

URTEIL

In dem Rechtsstreit

Â 

1.Â Â Â Â Â Â Â  â�¦â�¦â�¦â�¦..

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  â�¦â�¦â�¦â�¦â�¦

2.Â Â Â Â Â Â Â  â�¦â�¦â�¦â�¦â�¦â�¦.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  â�¦â�¦â�¦â�¦â�¦â�¦

3.Â Â Â Â Â Â Â  â�¦â�¦â�¦â�¦â�¦â�¦â�¦.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  â�¦â�¦â�¦â�¦â�¦..

â�� KlÃ¤ger â��

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  zu 1 bis 3 Prozessbevollm.:

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  â�¦â�¦â�¦â�¦â�¦â�¦.,

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  â�¦â�¦â�¦â�¦â�¦..

gegen

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  â�¦â�¦â�¦â�¦â�¦â�¦.,

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  â�¦â�¦â�¦â�¦â�¦â�¦,

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  â�¦â�¦â�¦â�¦â�¦â�¦.

â�� Beklagter â��

hat die 19. Kammer des Sozialgerichts Nordhausen auf die mÃ¼ndliche
Verhandlung vom 16. Dezember 2021 durch ihren Vorsitzenden, den Richter am
Sozialgericht Dr. Sellnick, sowie die ehrenamtlichen Richter GÃ¶bel und Hennemann
fÃ¼r Recht erkannt:

Der Bescheid der Beklagten vom 05.06.2015 in Form des
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Widerspruchsbescheides vom 20.07.2015Â  wirdÂ  aufgehoben und die
Beklagte verpflichtet, die notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten der
KlÃ¤ger fÃ¼r die Rechtsverfolgung im Widerspruchsverfahren W 1662/11
in HÃ¶he von 201,50 â�¬ zu erstatten.

Im Ã�brigen wird die Klage abgewiesen.

Die Beklagte trÃ¤gt 3/4 der notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten der
KlÃ¤ger.

Â 

Tatbestand

Streitig sind die Kostenerstattungspflicht sowie die HÃ¶he der erstattungsfÃ¤higen
Kosten eines Widerspruchsverfahrens. 

Die KlÃ¤ger wenden sich mit ihrer am 20.08.2015 erhobenen Klage gegen den
Bescheid der Beklagten vom 05.06.2015 in Form des Widerspruchsbescheides vom
20.07.2015 und begehren die Erstattung der im Widerspruchsverfahren W 1662/11
entstandenen notwendigen Aufwendungen. 

Die Beklagte lehnte eine Kostenerstattungspflicht ab, da das
Widerspruchsverfahren W 1662/11 Gegenstand des Klageverfahrens S 14 AS
2620/11 geworden sei. 

Von KlÃ¤gerseite wird vorgebracht, Gegenstand des Widerspruchsverfahrens sei der
Widerspruch gegen den Bescheid vom 22.02.2011 gewesen, mit dem fÃ¼r die Zeit
vom 01.02.2011 bis 28.02.2011 Leistungen nach dem SGB II endgÃ¼ltig festgesetzt
wurden, die zuvor auf der Grundlage des vorlÃ¤ufigen Bewilligungsbescheides vom
08.11.2010 fÃ¼r die Zeit vom 01.12.2010 bis 31.05.2011 vorlÃ¤ufig bewilligt
worden seien. Gegenstand der am 16.03.2011 unter dem Aktenzeichen S 22 AS
2620/11 erhobenen Klage sei hingegen der Bescheid vom 08.11.2010 in Fassung
der Ã�nderungsbescheide vom 13.12.2010 und12.02.2011 und der gegen diese
Bescheide unter den Aktenzeichen W 6517/ 10, W 476/ 11 und W 769/11
eingelegten WidersprÃ¼che gewesen. Die KlÃ¤gerseite beruft sich ferner darauf,
dass bereits mit dem Widerspruchsbescheid vom 11.05.2011
(Widerspruchsverfahren W 1662/11), mit dem der Widerspruch als unzulÃ¤ssig
zurÃ¼ckgewiesen wurde, mit RÃ¼cksicht auf die insoweit fehlerhafte
RechtsbehelfsbelehrungÂ  (Widerspruch) des mit Widerspruch vom 08.12.2010
angegriffenen vorlÃ¤ufigenÂ  BescheidesÂ  vom 08.11.2011Â  folgende
Kostengrundentscheidung getroffen wurde: â��Die im Widerspruchsverfahren
gegebenenfalls entstandenen notwendigen Aufwendungen werden auf Antrag bei
der oben bezeichneten Dienststelle erstattet. Die Hinzuziehung des
BevollmÃ¤chtigten wird als notwendig anerkannt.â�� Streitig sei daher nicht die
Kostentragungspflicht als solche, sondern lediglich die HÃ¶he der zu erstattenden
angemessenen Aufwendungen.
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Die KlÃ¤ger beantragen, 

den Bescheid der Beklagten vomÂ  05.06.2015 in Form des
Widerspruchsbescheides vom 20.07.2015Â Â  aufzuheben und die
Beklagte zu verpflichten, die notwendigen auÃ�ergerichtlichen Kosten der
KlÃ¤ger fÃ¼r die Rechtsverfolgung im Widerspruchsverfahren W 1662/11
in HÃ¶he von 404,60 â�¬ zu erstatten. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Inhaltlich bezieht sie sich auf die Argumentation in den angegriffenen Bescheiden. 

Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichtsakte sowie auf die Gerichtsakte im
Verfahren S 24 AS 2620/11 (aufgrund Kammerwechsels vorher S 22 AS 2620/ 11)
und die Verwaltungsakte der Beklagten verwiesen, die bei der Entscheidung
vorlagen. 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die Klage ist zulÃ¤ssig und teilweise begrÃ¼ndet.

Die angegriffenen Bescheide sind rechtswidrig und verletzen die KlÃ¤ger in ihren
Rechten, denn sieÂ  haben einen Anspruch auf Erstattung der notwendigen
auÃ�ergerichtlichen Kosten, allerdings nicht in HÃ¶he der in der Kostennote des
Rechtsanwaltes geltend gemachten AnsÃ¤tze.

Rechtsgrundlage des Kostenerstattungsanspruchs ist Â§Â 63 SGB X i.V.m. dem RVG.
Nach Â§Â 63 Abs. 1 SatzÂ 1 SGB X hat der RechtstrÃ¤ger, dessen BehÃ¶rde den
angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, demjenigen, der Widerspruch erhoben
hat, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung
notwendigen Aufwendungen zu erstatten, soweit der Widerspruch erfolgreich ist.
Die GebÃ¼hren und Auslagen eines Rechtsanwalts oder eines sonstigen
BevollmÃ¤chtigten im Vorverfahren sind nach Â§Â 63 Abs. 2 SGB X
erstattungsfÃ¤hig, wenn die Zuziehung eines BevollmÃ¤chtigten â�� wie hier â��
notwendig war. Nach Â§Â 63 Abs. 3 SatzÂ 1 Halbsatz 1 SGB X setzt die BehÃ¶rde,
die die Kostenentscheidung getroffen hat, auf Antrag den Betrag der zu
erstattenden Aufwendungen fest.

.

Â 

Dahinstehen kann, ob der Leistungszeitraum Februar 2011 Gegenstand der unter
dem Aktenzeichen S 22 AS 2620/11 erhobenen Klage war. Die Klageschrift in dem
genannten Verfahren deutet darauf hin, dass damit nur gegen die
LeistungszeitrÃ¤ume Dezember 2010 und Januar 2011 fÃ¼r die eine endgÃ¼ltige
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Festsetzung durch die Bescheide vom 13.12.2010 (fÃ¼r Dezember 2010) und
12.01.2011 (bezogen auf die endgÃ¼ltige Festsetzung fÃ¼r den Januar 2011)
ergangen war vorgegangen werden sollte. HierfÃ¼r spricht, dass in der Klageschrift
vom 15.03.2011 nur die Bescheide vom 13.12.2010 und 12.01.2011 explizit
genannt wurden.Â  

Mangels Vorlage einer KlagebegrÃ¼ndung oder der Benennung des angegriffenen
Leistungszeitraums war fÃ¼r die Beteiligten jedoch nicht erkennbar, ob der
Bescheid vom 22.02.2011 ebenfalls angegriffen werden sollte. Da der letztgenannte
Bescheid offenbar nicht an den ProzessbevollmÃ¤chtigten, sondern an die
WiderspruchsfÃ¼hrer selbst gerichtet war, ist auch unklar, ob er dem
ProzessbevollmÃ¤chtigten bei Klageerhebung im Verfahren S 22 AS 2620/11 vorlag.
Sofern der ProzessbevollmÃ¤chtigte insoweit weiterhin von einer vorlÃ¤ufigen
Bewilligung ausgegangen wÃ¤re, wÃ¤re eine derartige BeschrÃ¤nkung der Klage
auf die LeistungszeitrÃ¤ume, fÃ¼r die eine endgÃ¼ltige Bewilligung vorlag,
nachvollziehbar.

Der Widerspruchsbescheid vom 11.05.2011 (Widerspruchverfahren W 1662/11) ist
aber schon deshalb nicht Gegenstand des Klageverfahrens S 22 AS 2620/11, weil er
keinen der in diesem Verfahren streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheide abgeÃ¤ndert
oder ersetzt i.S. Â§ 96 SGG haben kann, weilÂ  gerade keine Entscheidung in der
Sache getroffen, sondern der Widerspruch als unzulÃ¤ssig zurÃ¼ckgewiesen wurde.
Demzufolge ist auch das Kostengrundanerkenntnis in diesem
Widerspruchsverfahren nicht Gegenstand des Klageverfahrens S 22 AS 2620/11
geworden. 

Die Gegenansicht der Beklagten, dass damit auch die Kostenentscheidung hinfÃ¤llig
geworden sei, beruft sich auf die Auffassung des BSGÂ  (â��SchlieÃ�t sich an ein
Vorverfahren ein gerichtliches Verfahren an, erledigt sich die
Kostengrundentscheidung des angefochtenen Widerspruchsbescheidsâ�� .-Â 
Leitsatz vom BSG, Urteil vom 19. Oktober 2016 â�� B 14 AS 50/15 R â��, SozR
4-1300 Â§ 63 Nr 25). DiesÂ  gilt zwarÂ  fÃ¼r den mit dem Widerspruch
angefochtenen Ã�nderungsbescheid. In dem vom BSG entschiedenen Fall wurde der
mit der Klage angegriffene Bescheid auch durch den Widerspruchsbescheid
abgeÃ¤ndert, der eine Teilabhilfe enthielt. Hier wurde aber der mit Klage
angegriffene Bescheid durch den o.g. Widerspruchsbescheid gerade nicht
abgeÃ¤ndert, sondern der Widerspruch als unzulÃ¤ssig zurÃ¼ckgewiesen. Die
Kammer ist der Auffassung, dass die in dem Leitsatz des BSG zum Ausdruck
kommenden GrundsÃ¤tze auf die vorliegende Fallgestaltung gerade keine
Anwendung finden.Â  Absatz 1 des Â§ 96 SGG erfordert, dass das anhÃ¤ngige
Klageverfahren einen Verwaltungsakt (auch als AllgemeinverfÃ¼gungÂ  â�� Â§ 31
Satz 2 SGB X) zum Gegenstand (Â§ 95 SGG) hat, da nur in diesem Fall der
â��angefochtene Verwaltungsaktâ�� durch einen neuen â��abgeÃ¤ndert oder
ersetztâ�� werden kann.

(Vgl. zu der Ã¤hnlichen Problematik, inwieweit Verfahren aufgrund Â§ 44 SGB X
gemÃ¤Ã� Â§ 96 SGG Gegenstand eines Klageverfahrens werden, auch
Schifferdecker, NZS 2018, 27-28, Kritische Anmerkung zu dem Urteil des BSG vom
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13.7.2017 â�� B 4 AS 12/16 R).

Die GebÃ¼hrenforderung des ProzessbevollmÃ¤chtigten ist Ã¼berhÃ¶ht. Bei der
GebÃ¼hrenfestetzung ist von 1/3 der MittelgebÃ¼hr auszugehen.

Rechtsgrundlage der GeschÃ¤ftsgebÃ¼hr ist Nr.Â 2400 VV-RVG i. V. m. Â§Â 14 RVG
in der seinerzeit geltenden Fassung.

Die GeschÃ¤ftsgebÃ¼hr nach Nr.Â 2400 VV-RVG fÃ¤llt in sozialrechtlichen
Angelegenheiten an, in denen im gerichtlichen Verfahren
BetragsrahmengebÃ¼hren entstehen (Â§Â 3 RVG). BetragsrahmengebÃ¼hren sind
in sozialgerichtlichen Verfahren vorgesehen, in denen das Gerichtskostengesetz
(GKG) nicht anzuwenden ist (Â§Â 3 Abs 1 S.Â 1 RVG). GemÃ¤Ã� Nr.Â 2400 VV-RVG
umfasst die GeschÃ¤ftsgebÃ¼hr einen Betragsrahmen von 40,00 â�¬ bis 520,00
â�¬. Eine GebÃ¼hr von mehr als 240,00 â�¬ kann aber nur gefordert werden,
wenn die TÃ¤tigkeit umfangreich oder schwierig war (sogenannte
SchwellengebÃ¼hr). Innerhalb dieses GebÃ¼hrenrahmens bestimmt der
Rechtsanwalt nach Â§Â 14 Abs.Â 1 S.Â 1 RVG die GebÃ¼hr im Einzelfall unter
BerÃ¼cksichtigung aller UmstÃ¤nde, vor allem des Umfangs und der Schwierigkeit
der anwaltlichen TÃ¤tigkeit, der Bedeutung der Angelegenheit sowie der
Einkommens- und VermÃ¶gensverhÃ¤ltnisse des Auftraggebers nach billigem
Ermessen. Was die Bestimmung der angemessenen GebÃ¼hr innerhalb des sich
jeweils aus dem VergÃ¼tungsverzeichnis ergebenden GebÃ¼hrenrahmens angeht,
entsprichtÂ  die MittelgebÃ¼hr einem angemessenen Ã�quivalent fÃ¼r die
anwaltliche TÃ¤tigkeit in einem in jeder Hinsicht durchschnittlichen Streitverfahren.
Davon ausgehend sind sodann AbschlÃ¤ge fÃ¼r unterdurchschnittliche und
ZuschlÃ¤ge fÃ¼r Ã¼berdurchschnittliche Verfahren vorzunehmen. Dabei kann im
Ã�brigen etwa die Ã�berdurchschnittlichkeit eines Bewertungskriteriums durch die
Unterdurchschnittlichkeit anderer Bewertungskriterien kompensiert werden. Die
Literatur und ihr folgend die Rechtsprechung gesteht dem Rechtsanwalt darÃ¼ber
hinaus einen Spielraum von 20 % (Toleranzgrenze) zu, der von dem Dritten wie
auch von den Gerichten zu beachten ist. Ist die GebÃ¼hrÂ  -wie hier- von einem
Dritten zu ersetzen, ist die von dem Rechtsanwalt getroffene Bestimmung nicht
verbindlich, wenn sie unbillig ist (Â§Â 14 Abs 1 S.Â 4 RVG). Umfang und
Schwierigkeit der anwaltlichen TÃ¤tigkeit sind objektive Kriterien. Zu diesen treten
die Bedeutung der Angelegenheit fÃ¼r den Auftraggeber sowie dessen
Einkommens- und VermÃ¶gensverhÃ¤ltnisse als subjektive Kriterien hinzu.
DarÃ¼ber hinaus ist nach Â§Â 14 Abs.Â 1 S.Â 3 RVG bei Verfahren, auf die
BetragsrahmengebÃ¼hren anzuwenden sind, ein besonderes Haftungsrisiko zu
berÃ¼cksichtigen. Die AufzÃ¤hlung der Bemessungskriterien in Â§Â 14 Abs.Â 1
S.Â 1 RVG ist nach dem Wortlaut der Vorschrift (â��vor allemâ��) nicht
abschlieÃ�end, so dass weitere, unbenannte Kriterien mit einbezogen werden
kÃ¶nnen. SÃ¤mtliche heranzuziehende Kriterien stehen selbststÃ¤ndig und
gleichwertig nebeneinander (vgl. Bundessozialgericht, Urteil vom 01. Juli 2009, â�� 
B 4 AS 21/09 R, zitiert nach juris).

Die so genannte SchwellengebÃ¼hr hat die so genannte MittelgebÃ¼hr nicht
ersetzt. Deren EinfÃ¼hrung hat zur Folge, dass die in einem ersten Schritt
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ausgehend von der MittelgebÃ¼hr bestimmte GebÃ¼hr in einem zweiten Schritt in
HÃ¶he des Schwellenwertes gekappt wird, wenn weder der Umfang noch die
Schwierigkeit der anwaltlichen TÃ¤tigkeit mehr als durchschnittlich sind. FÃ¼r die
Nr.Â 2400 VV-RVG ergibt sich eine MittelgebÃ¼hr in HÃ¶he eines Betrages von
280,00 â�¬ (40,00 â�¬ + 520,00 â�¬, dividiert durch 2).

Die MittelgebÃ¼hr ist in FÃ¤llen zu Grunde zu legen, in denen sich die TÃ¤tigkeit
des Rechtsanwalts nicht nach oben oder unten vom Durchschnitt abhebt. Diese
Vorgehensweise trÃ¤gt Vereinfachungs- und ZweckmÃ¤Ã�igkeitsgrÃ¼nden sowie
dem verfassungsrechtlichen Gebot des Art 3 Abs.Â 1 GG Rechnung, gleich liegende
FÃ¤lle gleich und unterschiedliche FÃ¤lle entsprechend ihren Unterschieden
ungleich zu behandeln. Diese Gesichtspunkte rechtfertigen es, auch unter Geltung
des RVG weiterhin jedenfalls im Grundsatz, jedoch nunmehr unter Beachtung der
zusÃ¤tzlich durch die SchwellengebÃ¼hr gezogenen Grenze, so zu verfahren und in
einem ersten Schritt von der MittelgebÃ¼hr auszugehen. Die Regelung der
Nr.Â 2400 VV-RVG, dass eine hÃ¶here GebÃ¼hr als 240,00 â�¬
(SchwellengebÃ¼hr) nur dann gefordert werden kann, wenn die TÃ¤tigkeit
umfangreich oder schwierig war, macht die MittelgebÃ¼hr damit nicht hinfÃ¤llig.
Sie fÃ¼hrt auch nicht etwa dazu, dass nunmehr der Durchschnittsfall bei der
SchwellengebÃ¼hr anzusiedeln ist. Mit der EinschrÃ¤nkung ist vielmehr gemeint,
dass Umfang oder Schwierigkeit der anwaltlichen TÃ¤tigkeit Ã¼ber dem
Durchschnitt liegen mÃ¼ssen, um im Ergebnis eine hÃ¶here GebÃ¼hr als die
SchwellengebÃ¼hr zu erreichen. Eine gesonderte Bedeutung kommt dem Umfang
und der Schwierigkeit der anwaltlichen TÃ¤tigkeit damit nicht innerhalb der
AbwÃ¤gung nach Â§Â 14 RVG zu, sondern einzig fÃ¼r die Ã�ffnung des
GebÃ¼hrenrahmens Ã¼ber die SchwellengebÃ¼hr hinaus (vgl. schon
Bundessozialgericht, Urteil vom 29. MÃ¤rz 2007, â�� B 9a SB 4/06 R sowie Urteil
vom 01. Juli 2009, â�� B 4 AS 21/09 R, jeweils zitiert nach juris).

Die konkreten UmstÃ¤nde des vorliegenden Falles rechtfertigen nach Auffassung
der Kammer eine Festsetzung der BetragsrahmengebÃ¼hr durch den
BevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤ger in HÃ¶he vonÂ  1/ 3 der MittelgebÃ¼hr.

Der Umfang der anwaltlichen TÃ¤tigkeit istÂ  insgesamt als deutlich
unterdurchschnittlich einzuschÃ¤tzen. Hierbei ist der zeitliche Aufwand zu
berÃ¼cksichtigen, den der Rechtsanwalt tatsÃ¤chlich in der Sache betrieben hat
und den er davon objektiv auch auf die Sache verwenden musste. Bezugspunkt der
anwaltlichen TÃ¤tigkeit ist das in der jeweiligen GebÃ¼hrenziffer umschriebene
TÃ¤tigkeitsfeld. Hier wurde lediglich der Widerspruch erhoben, eine nÃ¤here
BegrÃ¼ndung erfolgte nicht.

Die Schwierigkeit der anwaltlichen TÃ¤tigkeit erscheint allenfalls durchschnittlich.
Die vom Umfang zu unterscheidende Schwierigkeit der anwaltlichen TÃ¤tigkeit
meint die IntensitÃ¤t der Arbeit. Ausgehend von einem objektiven MaÃ�stab ist auf
einen Rechtsanwalt abzustellen, der sich bei der Wahrnehmung des Mandats darauf
beschrÃ¤nken kann und darf, den Fall mit den einschlÃ¤gigen Rechtsvorschriften,
gegebenenfalls unter Heranziehung von Rechtsprechung und Kommentarliteratur,
zu bearbeiten. Dies beinhaltet aber auch, dass hierfÃ¼r spezielle Kenntnisse und
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Fertigkeiten in eingeschrÃ¤nktem Umfang erforderlich sein kÃ¶nnen. Damit ist auf
der einen Seite unerheblich, ob der Rechtsanwalt wegen geringer Berufserfahrung
Schwierigkeiten bei der BewÃ¤ltigung der Aufgabe hat. Andererseits spielt es keine
Rolle, dass der Anwalt z. B. auf Grund vertiefter Fachkenntnisse oder Erfahrung das
Mandat leichter als andere RechtsanwÃ¤lte bewÃ¤ltigen kann.
Ã�berdurchschnittlich schwierig ist die TÃ¤tigkeit etwa dann, wenn erhebliche, sich
Ã¼blicherweise nicht stellende Probleme auftreten; diese kÃ¶nnen sowohl im
tatsÃ¤chlichen als auch im juristischen Bereich liegen. Beispielhaft lassen sich fÃ¼r
Ã¼berdurchschnittliche tatsÃ¤chliche Schwierigkeiten nennen: der Umgang mit
einem problematischen Mandanten, sprachliche oder akustische
VerstÃ¤ndigungsprobleme, die eingehende Auseinandersetzung mit medizinischen
oder anderen Fachgutachten oder eine umfangreiche BeweiswÃ¼rdigung. Eine
Ã¼ber dem Durchschnitt liegende tatsÃ¤chliche Schwierigkeit kann sich auch
daraus ergeben, dass der Rechtsanwalt nicht nur die VerhÃ¤ltnisse des Mandanten,
sondern â�� wie typischerweise im Bereich der Grundsicherung fÃ¼r
Arbeitsuchende â�� auch diejenigen weiterer Personen zu berÃ¼cksichtigen hat
(vgl. etwa Â§Â 9 Abs.Â 2 SGB II), dieser Umstand aber â�� anders als hier â�� nicht
die Voraussetzungen der Nr.Â 1008 VV-RVG erfÃ¼llt. Hinsichtlich der Einordnung,
ob die rechtliche Schwierigkeit durchschnittlich, Ã¼ber- oder unterdurchschnittlich
ist, ist es im Ã�brigen nicht angebracht, nach einzelnen Rechtsgebieten zu
differenzieren. Von einer lediglich durchschnittlich schwierigen anwaltlichen
TÃ¤tigkeit ist dann nicht mehr auszugehen, wenn der zu bearbeitende Fall unter
BerÃ¼cksichtigung des aufgezeigten MaÃ�stabs von einem Normal- bzw.
Routinefall abweicht; und zwar bezogen auf jedes Rechtsgebiet (z. B. Sozialrecht),
nicht aber jedes Teilrechtsgebiet (z. B. Sozialhilferecht). Damit ist gewÃ¤hrleistet,
dass in Rechtsgebieten, die gemeinhin nur deshalb als schwierig empfunden
werden, weil kein Fall dem anderen gleicht, Ã¼berwiegend eine
Ã¼berdurchschnittliche Schwierigkeit angenommen werden kann. Der Routinefall
auf dem Gebiet des Sozialrechts ist danach etwa die Darlegung eines Anspruchs auf
Leistungen mittels Subsumtion unter die Tatbestandsmerkmale der einschlÃ¤gigen
Rechtsvorschriften, aber ohne umfangreichere BeweiswÃ¼rdigung und eingehende
Auseinandersetzung mit Rechtsprechung und Literatur. In einer
Anfechtungssituation wÃ¤re dies die vergleichbare BegrÃ¼ndung, warum die
Voraussetzungen der Rechtsgrundlage, auf die sich der LeistungstrÃ¤ger stÃ¼tzt,
nicht vorliegen. Dass eine Teilrechtsmaterie einer sehr dynamischen Entwicklung
unterliegt, besagt dann fÃ¼r sich aber noch nicht, dass die rechtliche Schwierigkeit
Ã¼berdurchschnittlich ist. Auch das TÃ¤tigwerden in einem â��neuen
Teilrechtsgebietâ��, mithin die Anwendung von Normen kurz nach ihrem
Inkrafttreten, genÃ¼gt fÃ¼r sich allein nicht, eine mehr als durchschnittliche
rechtliche Schwierigkeit anzunehmen (vgl. Bundessozialgericht, Urteil vom 01. Juli
2009, â�� B 4 AS 21/09 R, zitiert nach juris). Es ist hier kein Umstand ersichtlich, der
die anwaltliche TÃ¤tigkeit in tatsÃ¤chlicher oder rechtlicher Hinsicht als schwierig
erscheinen lieÃ�e. 

Die Bedeutung der Angelegenheit fÃ¼r die KlÃ¤ger ist leicht unterdurchschnittlich.
Bei der Beurteilung der Bedeutung der Angelegenheit ist auf das unmittelbare Ziel
der anwaltlichen TÃ¤tigkeit, d. h. auf die Interessen des Auftraggebers,
insbesondere die Auswirkungen der begehrten Entscheidung auf die
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wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse des Auftraggebers abzustellen.Â  Dieser
EinschÃ¤tzung liegt der Umstand zugrunde, dass streitgegenstÃ¤ndlich lediglich die
vorlÃ¤ufige LeistungsgewÃ¤hrung fÃ¼r einen Monat war.

Die Einkommens- und VermÃ¶gensverhÃ¤ltnisse sind deutlich
unterdurchschnittlich: Sie orientieren sich an dem Durchschnittseinkommen der
GesamtbevÃ¶lkerung. Bessere wirtschaftliche VerhÃ¤ltnisse rechtfertigen
demgemÃ¤Ã� eine hÃ¶here VergÃ¼tung, eine schlechtere Einkommens- und
VermÃ¶genssituation des Auftraggebers bedingt eine geringere VergÃ¼tung. 

SchlieÃ�lich vermag die Kammer ein besonderes Haftungsrisiko, das allenfalls die
GebÃ¼hr erhÃ¶hen kÃ¶nnte, und sonstige unbenannte Kriterien, die geeignet
wÃ¤ren, zu einer Herauf- oder Herabbemessung zu fÃ¼hren, nicht zu erkennen.

Bei der vorzunehmenden wertenden Gesamtbetrachtung ist daher nach Auffassung
der Kammer eine GebÃ¼hrenbemessung in HÃ¶he vonÂ  1/3 der MittelgebÃ¼hr
zzgl. GebÃ¼hrenerhÃ¶hung nach Nr. 1008 VV RVG um 60 % (3 KlÃ¤ger) i.H.v.
insgesamt 149,33 â�¬ angemessen.

Hinzu kommen schlieÃ�lich noch die zwischen den Beteiligten zu Recht nicht
streitige Auslagenpauschale nach Nr.Â 7002 VV-RVG i. H.v. 20 â�¬ und die
Umsatzsteuer i.H.v 19 % nach Nr.Â 7008 VV-RVG i. V. m. Â§Â 12 Abs.Â 1 des
Umsatzsteuergesetzes (UStG), weshalb sich der Gesamtbetrag von 201,50 â�¬
ergibt.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG und richtet sich nach dem Umfang
des Obsiegens. Dabei wurde berÃ¼cksichtigt, dass sowohl streitig war, ob Kosten
zu erstatten sind als auch deren HÃ¶he.Â Â  

Â 

Erstellt am: 16.02.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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